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Z ur Beweislastumkehr hinsichtlich eines latenten Mangels 
beim Verbrauchsgüterkauf (hier: Vorschädigung der Sehnen 
eines Pferdes als Ursache einer akuten Verletzung)..................  1

a) Die unter Verstoß gegen § 170 Abs. 1 Z P O  erfolgte Zustel
lung eines Vollstreckungsbescheids an eine aus dem zuzustel
lenden Titel nicht erkennbar prozessunfähige Partei setzt die 
Einspruchsfrist in Gang.
b) D er prozessunfähigen Partei, die den N ichtigkeitsgrund
der mangelhaften Vertretung geltend macht, kann nicht ent
gegengehalten werden, sie hätte den Verfahrensmangel durch 
ein Rechtsmittel geltend machen müssen. Hierbei macht es 
keinen Unterschied, ob die Partei von vornherein von einem 
Rechtsmittel abgesehen oder ob sie ein zunächst eingelegtes 
Rechtsmittel zurückgenom m en hat............................................... 9

a) Die Voraussetzungen eines Entschädigungsanspruchs nach 
§ 198 Abs. 1 Satz 1 GVG müssen auch dann vollständig vorlie
gen, wenn die Entschädigungsklage gemäß § 198 Abs. 5 Satz 1 
GVG während des noch andauernden Ausgangsverfahrens 
erhoben wird.
b) Eine Klage unm ittelbar auf Feststellung der unangemesse
nen D auer des Ausgangsverfahrens ist nicht möglich.
c) Entschädigung für bereits eingetretene immaterielle N ach
teile kann nur im Wege der Leistungsklage geltend gemacht 
werden.
d) Die für die Entschädigung immaterieller Nachteile maß
gebliche Frage, ob eine W iedergutmachung auf andere Weise 
im konkreten Fall ausreichend ist (§ 198 Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 
Satz 1 GVG), muss unter Abwägung aller Belange im Einzel
fall entschieden w erden....................................................................  20

a) Ein durch eine Bonitätsauskunft der SCHUFA Betroffener 
hat gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 BDSG einen Anspruch auf 
Auskunft darüber, welche personenbezogenen, insbesondere 
kreditrelevanten Daten dort gespeichert sind und in die den 
Kunden der Beklagten mitgeteilten Wahrscheinlichkeitswerte 
(Scorewerte) einfließen.
b) Die sogenannte Scoreformel, also die abstrakte M ethode 
der Scorewertberechnung, ist hingegen nicht mitzuteilen.
c) Zu den als Geschäftsgeheimnis geschützten Inhalten der
Scoreformel zählen die im ersten Schritt in die Scoreformel 
eingeflossenen allgemeinen Rechengrößen, wie etwa die he
rangezogenen statistischen Werte, die Gewichtung einzelner 
Berechnungselemente bei der Erm ittlung des Wahrscheinlich
keitswerts und die Bildung etwaiger Vergleichsgruppen als 
Grundlage der Scorekarten............. ................................................  38


